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Dienststelle: Datum: Vorlagen-Nr.:
FD Stadtplanung 25.11.2002 14/207/3
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin:
Ausschuss für Stadtentwicklung 12.12.2002
Verwaltungsausschuss 16.12.2002
Rat 19.12.2002
 
   
 
Beratungsgegenstand: 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB D 24 D (Stadt-teil Harsweg, Fritz-
Reuter-Straße, Neubau des Uphoff-Gebäudes) 
 

- Satzungsbeschluss (Stadium III) 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan D 24 D mit örtlichen Bauvorschriften nebst Begrün-
dung wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.  
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Stadt Emden 
 

  Vorlage-Nr.: 
  14/207/3 
 
Begründung: 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes D 24 D hat im Zuge der öffentlichen 
Auslegung öffentlich in der Zeit vom 07.10.2002 bis zum 08.11.2002 ausgelegen. Gleichzei-
tig wurden die Träger öffentlicher Belange gebeten, ihre Stellungnahme abzugeben (sh. An-
lage 1). 
 
Durch die öffentliche Auslegung und die parallel stattfindende Trägerbeteiligung ergaben 
sich keine Änderungen der Planung. 
 
Vor Satzungsbeschluss ist der Durchführungsvertrag zu beschließen und zu ratifizieren. Der 
Durchführungsvertrag verpflichtet den Vorhabenträger u.a., Planungskosten zu tragen, das 
Vorhaben innerhalb von 30 Monaten umzusetzen oder die Gestaltung der Gebäude entspre-
chend der örtlichen Bauvorschriften vorzunehmen. Dazu muss der Vorhabenträger sich vor 
Satzungsbeschluss verpflichten. 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes 
durchgeführt.  
 
 

 
 


